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PLANINHALT LPH MAßSTAB GEZ

LB5

Am Kloster 2
66571 Eppelborn
Fon: 06881 - 880 710
info@architekt-kuehn.de
www.architekt-kuehn.de

Unterschrift Entwurfsverfasser

Unterschrift Bauherr

AUSFÜHRUNGSPLANUNG
PROJEKT:

BAUHERR:

ENTWURFVERFASSER:

PLANNUMMER

GEMEINDE NALBACH
RATHAUSPLATZ 1
66809 NALBACH

VERTRETEN DURCH 
DEN BÜRGERMEISTER:

DATUM

INDEX DATUM BESCHREIBUNG GEZ.

AR_5_LP_M500_150

LAGEPLAN 1/250

01 11.12.2025 Bodengutachten LB
LB02 07.04.2026

INDEX 02

07.04.2026

Gaube Dach, Zufahrt
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H/B = 594 / 841 (0.50m²)

ARCHITEKTEN
kühn

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN, 
UNSTIMMIGKEITEN SIND SOFORT DER 
ZUSTÄNDIGEN BAULEITUNG MITZUTEILEN!

VOR BEGINN DER AUSHUBARBEITEN SIND DIE 
HAUSANSCHLUSS-, SOWIE DIE 
KANALANSCHLUSSHÖHEN 
EIGENVERANTWORTLICH VOM 
BAUUNTERNEHMER ZU ÜBERPRÜFEN.

DIE GELÄNDEHÖHEN MÜSSEN VOM 
AUFTRAGNEHMER ÜBERPRÜFT WERDEN. DAS 
NATÜRLICHE GELÄNDE AN DER 
GRUNDSTÜCKGRENZE MUSS STETS 
UNVERÄNDERT BLEIBEN.

ALLE PLÄNE SIND NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG 
MIT:
- STATIK
- BODENGUTACHTEN
- GEG-NACHWEIS, BAUPHYSIK
- BRANDSCHUTZKONZEPT
- ALLEN AUFLAGEN DES BAUSCHEINS

ALLE ÖFFNUNGS- UND BRÜSTUNGSHÖHEN 
VERSTEHEN SICH AB OK FERTIGFUSSBODEN 
SOFERN NICHT ANDERS BESCHRIEBEN!

NEUBAU EINER 8-GRUPPIGEN KITA
HAUPTSTRASSE 11

66809 NALBACH

LEGENDE:

RASENFUGENPFLASTER

BETONPFLASTERBELAG

ASPHALT

HOLZHACKSCHNITZEL

LANDSCHAFTSRASEN

SPIELSAND
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